Landkreis Wolfenbiittel Sitzungsvorlage
Die Landréatin

Geschaftszeichen Datum Vorlage-Nr.
IV/40-Bra 29.11.2021 XIX-0062/2021
Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zustandigkeit
Ausschuss fur Schule und Sport offentlich 08.12.2021 | Vorberatung
Kreisausschuss nicht 6ffentlich  [124.01.2022 | Vorberatung
Kreistag Offentlich 07.02.2022 | Entscheidung
Betreff

Errichtung der Schulform "Berufsfachschule sozialpadagogische Assistentin/
sozialpadagogischer Assistent” an der Carl-Gotthard-Langhans-Schule, Berufsbildende
Schulen des Landkreises Wolfenbiittel
.~

Beschlussvorschlag:

An der ,Carl-Gotthard-Langhans-Schule“ — berufsbildende Schulen des Landkreises Wolfenbuttel
wird mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 zum 1.8.2022 die neue Schulform ,Berufsfachschule
sozialpadagogische Assistentin/ sozialpadagogischer Assistent” eingerichtet.

Die Einrichtung des Bildungsganges wird bei dem Regionalem Landesamt fur Schule und Bildung
nur beantragt, wenn die 10-Jahresprognose positiv ausfallt.

Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto Xl Ergebnishaushalt |Haushaltsjahr/e

3.000 2310100000.4271002 ] Ananzhaushalt 2022

7.000 2310100000.4222000 2023

Mittel stehen X zur Verfiigung [ nichtzur [ nur bereiti. H. v. Euro
Verfigung

Deckungsvorschlag [0 Mehrertrage/-einzahlungenbei | [ Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese MaBnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Praambel Konsolidierung der Kreis - und Gemeindefinanzen [ unterstiitzt [1 behindert

Burgerfreundlichkeitder Kreisverwaltung [1 unterstitzt [ behindert
Oberzel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt X unterstiitzt [] behindert
Oberziel 2 | Bildungund Kultur X unterstiitzt [ behindert
Oberziel 3 | Arbeit und Wirtschaft X unterstiitzt [] behindert
Oberziel 4 | Umwelt-und Klimaschutz [ unterstiitzz [] behindert
Oberziel 5 | Mobilitat und Infrastruktur [ unterstiitzt [] behindert
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Begriindung:
Am 8.11.2021 hat die_hat die Carl-Gotthard-Langhans-Schule (CGLS) beantragt, mit Beginn

des Schuljahres 2022/2023 zum 01.08.2022 an den Berufsbildenden Schulen die Schulform
.Berufsfachschule sozialpadagogische Assistentin/ sozialpadagogischer Assistent®
einzurichten.

Bei der Berufsfachschule Sozialpadagogische Assistenz handelt es sich um eine schulische
Ausbildung. Sie dauert 2 Jahre. Die Schulerinnen und Schuler werden an 3 Tagen in der
Woche in der Schule unterrichtet und haben 2 Praxistage in der Woche in einer geeigneten
sozialpadagogischen Einrichtung (Krippe, Kindergarten, Hort und oder Ganztagsschule).

Sozialpadagogische Assistentinnen und Assistenten werden in Krippen, Kindergarten,
Grundschulganztags- und Hortbetreuung und z. B. Wohnheimen flr behinderte Menschen
eingesetzt.

Voraussetzung fur den Besuch des ersten Ausbildungsjahres ist ein Realschulabschluss.
Nach den zwei Jahren Schule erwirbt die Schilerin/ der Schiiler den erweiterten
Realschulabschluss. Durch Zusatzunterricht kann der schulische Teil der Fachhochschulreife
erworben werden.

Die Schilerinnen und Schiler missen mindestens 420 Praxis-Stunden pro Schuljahr
nachweisen. Nach dem ersten Ausbildungsjahr muss ein Einrichtungswechsel stattfinden.

Schulerinnen und Schuler mit der Allgemeinen Fachhochschulreife, der Fachhochschulreife im
Schwerpunkt Sozialpadagogik oder Schilerinnen und Schuler, die aufgrund von Ausbildung
und Berufserfahrung funf Jahre Praxis nachweisen kdnnen, kénnen in das zweite
Ausbildungsjahr einsteigen. Sie missen mindestens 600 Praxis-Stunden nachweisen.

In den nachsten Jahren wird die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ausgebaut werden.
Schon heute zeichnet sich in den Einrichtungen fir Kinderbetreuung ein Fachkraftemangel ab.
Sozialpadagogische Assistentinnen und Assistenten werden daftir ausgebildet, die anderen
padagogischen Fachkrafte zu unterstutzen.

Im Schuljahr 2019/2020 wurden 52 Schulerinnen und Schuler aus dem Landkreis an
berufsbildenden Schulen auerhalb des Landkreises Wolfenbuttel an einer Berufsfachschule
sozialpadagogische Assistentin/ sozialpadagogischer Assistent ausgebildet. Im Schuljahr
2020/2021 waren es 35 Schulerinnen und Schler.

Das Benehmen gemaf § 106 Abs. 5 Nr. 2 Niedersachsisches Schulgesetz (NSchG) mit den
umliegenden Schultragern wird zurzeit hergestellt.

Die Stellungnahme des Kreiselternrates und des Kreisschilerrates ist angefordert.

Mit dem Antrag an das Regionale Landesamt flr Schule und Bildung ist eine 10-Jahres-
Prognose einzureichen (§ 1 Abs. 1 SchOrgVO). Die Prognose wird die CGLS in den nachsten
Wochen erstellen.

Die personellen Voraussetzungen fur die Errichtung des neuen Angebotes sind an der Carl-
Gotthard-Langhans-Schule gegeben. Zwei Lehrkrafte mit der Lehrbefahigung Sozialpadagogik
unterrichten an der CGLS. Eine weitere Stelle ist ausgeschrieben.

Fir die Ausstattung mit den sachlichen Mittel mussten 2022 rd. 3.000 € und 2023 rd. 7.000 €
aufgewendet werden.

Der Schulvorstand der Carl-Gotthard-Langhans-Schule hat sich am 28.06.2021 einstimmig fur
die EinfUhrung dieser Schulform ausgesprochen.
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Die Einrichtung dieses schulischen Angebotes durch den Schultrager bedarf gem. § 106 Abs,
8 NSchG der Genehmigung des Regionalen Landesamtes fur Schule und Bildung (RLSB).

Im Auftrag

Bernd Retzki

Seite: 3/3



	ref_voname
	ostatus
	datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen3
	Text4
	Kontrollkästchen5
	Sachverhalt
	Anlage

